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Gesetzesbeschluss 
des Deutschen Bundestages

Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines 
Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 44. Sitzung am 23. Juni 2022 aufgrund der 

Beschlussempfehlung und des Berichtes des Haushaltsausschusses – Drucksache 

20/2396 – den von der Bundesregierung eingebrachten

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung 

eines Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“ 

– Drucksachen 20/1598, 20/1989 –

unverändert angenommen.
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